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 Veröffentlicht am 11.03.1998

Norm

EheG §60 Abs3

Rechtssatz

Der Ausspruch einer überwiegenden Mitschuld des klagenden Ehegatten setzt einen entsprechenden Antrag des

beklagten Ehegatten in erster Instanz voraus. Ein bloßer Antrag auf Abweisung des Klagebegehrens reicht nicht aus.
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